
 
 

VERZEICHNIS DER VERORNUNGSFÄHIGEN UND VON DER 

SOZIALSTATION NECKARAU - ALMENHOF E.V.  

ANGEBOTENEN  MAßNAHMEN NACH § 37.2. SGB V  

ZUR HÄUSLICHEN KRANKENPFLEGE  

 

 
 
Vorbemerkungen 
Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege (Behandlungspflege) können von der Krankenkasse nur 
genehmigt werden, soweit sie weder vom Patienten selbst noch von in seinem Haushalt lebenden 
Personen durchgeführt werden können. 
Alle Leistungen des folgenden Verzeichnisses sind als Satzungsleistung zur Sicherung des Ziels der 
ärztlichen Behandlung nach § 37 Abs. 2 SGB V verordnungsfähig. 
 
Die Leistungen sind unabhängig davon verordnungsfähig, ob es sich um somatische, psychische oder 
psychosomatische Krankheiten handelt. Bei der Verordnung sind wegen der Krankheitsursache un-
terschiedliche Verordnungsdauern zu bedenken. Sofern sich zukünftig weiterer Versorgungsbedarf 
ergibt, wird das Leistungsverzeichnis fortgeschrieben. 
 
Grundlage für die Verordnungsfähigkeit der Leistungen der Behandlungspflege bilden die „Richtlinien 
des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die Verordnung von häuslicher Kranken-
pflege“ nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und Abs. 7 SGB V“ in der jeweils gültigen Fassung.  
 
Die Vergütung der Leistungen entspricht den aktuell gültigen Preisvereinbarungen der einzelnen Kos-
tenträger. 
 
 
Leistungsgruppe 1  (LG1) 
 

Nr. Leistung Bemerkung  Vergütung nach Kostenträger  

   AOK 
Landwirt. 
Krankenkasse 

vdek 
 

BKK, IKK, 
Bundesknapp-
schaft 

1.1 Blutdruckmessung Bei Erst- und Neueinstellung 
eines Hypertonus  
Bis zu  sieben Tage 

8,40 € 8,62 € 8,43 € 

1.2 Blutzuckermessung Bei Erst- und Neueinstellung eines 
Diabetes (insulin- oder tabletten-

pflichtig) 
Bis zu vier Wochen 

8,40 € 8,62 € 8,43 € 

1.3 s.c. Injektion   8,40 € 8,62 € 8,43 € 

1.4 Richten von Injektionen   8,40 € 8,62 € 8,43 € 

1.5 Auflegen von Kälteträgern Gilt auch für das Auflegen von 
Wärmeträgern 

8,40 € 8,62 € 8,43 € 



 
1.6 Medikamentengabe (außer Injekti-

onen, Infusionen, 
Instillationen, Inhalationen) 

Auf Muster 12 muss "Medika-
mentengabe - verabreichen " 
verordnet und genehmigt sein 
Bäder zur Behandlung von Haut-
krankheiten werden nach LG 2 
(med. Teilbad) bzw. LG 3 (med. 
Vollbad) abgerechnet. 

8,40 € 8,62 € 8,43 € 

1.7 An- und Ausziehen von Kompres-
sionsstrümpfen/-strumpfhosen der 
Kompressionsklassen 2 bis 4 

Abrechnungsfähig pro Hausbe-
such. 
Kompressionsverbände: siehe 
Leistungsgruppe 2 
Kompressionsstrümpfe sind 
ausschließlich bei mobilen Pati-
enten indiziert, bei liegenden 
Patienten müssen sie ausgezogen 
werden, da der hohe Druck zu 
lokalen Druckschäden führen 
kann 

8,40 € 8,62 € 8,43 € 

 
 
 
Leistungsgruppe 2  (LG2) 

Nr. Leistung Bemerkung     Vergütung 

   AOK 
Landwirt. 
Krankenkasse 

vdek 
 

BKK, IKK, 
Bundesknapp-
schaft 

2.1 Anlegen eines Kompressionsver-
bandes 
Anlegen von stützenden und 
stabilisierenden Verbänden 

Kompressionstrümpfe siehe LG 1 12,65 € 12,62 € 12,25 € 

2.2 Blasenspülung   12,65 € 12,62 € 12,25 € 

2.3 Instillation   12,65 € 12,62 € 12,25 € 

2.4 Dekubitusbehandlung Grad 2 Bei der Verordnung ist der De-
kubitus (Lokalisation,Grad, Grö-
ße), 
sowie die bereits vorhandene 
technische Ausstattung zur  
Druckentlastung zu beschreiben. 
Im Pflegeprotokoll sind der 
Lagerungszeitpunkt, die Lage-
rungsposition sowie die durchge-
führte Wundbehandlung zu do-
kumentieren. 

12,65 € 12,62 € 12,25 € 

2.5 Inhalation Die Pflegekraft muss während 
der Maßnahme im Haushalt blei-
ben 

12,65 € 12,62 € 12,25 € 

2.6 i.m. Injektion   12,65 € 12,62 € 12,25 € 

2.7 Versorgung eines suprapubischen 
Katheters 

  12,65 € 12,62 € 12,25 € 

2.8 Versorgung bei PEG   12,65 € 12,62 € 12,25 € 



 
2.9 Stomabehandlung Der Basisplattenwechsel bei 

Anus praeter ist kein Verbands-
wechsel und ist somit eine Maß-
nahme der Grundpflege 

12,65 € 12,62 € 12,25 € 

2.10 Richten von Medikamenten Die Abrechnung ist nur 1 x 
wöchtl.  möglich 
Auf Muster 12 muss "Medika-
mentengabe" - "richten" verord-
net 
und genehmigt sein. 
Bei zeitgleicher Verordnung mit 
Medikamentengabe, kann "Rich-
ten von Medikamenten" nicht 
abgerechnet werden. 

12,65 € 12,62 € 12,25 € 

2.11 Medizinisches Teilbad zur Be-
handlung bei Hautkrank- 
heiten 

Medizinisches Vollbad: siehe LG 3 12,65 € 12,62 € 12,25 € 

 
 
 
Leistungsgruppe 3  (LG3) 
 

Nr. Leistung Bemerkung     Vergütung 

   AOK 
Landwirt. 
Krankenkasse 

vdek 
 

BKK, IKK, 
Bundesknapp-
schaft 

3.1 Versorgen und Überprüfen von 
Drainagen 

  16,20 € 16,02 € 15,56 € 

3.2 Absaugen   16,20 € 16,02 € 15,56 € 

3.3 Dekubitusbehandlung  
Grad 3 und 4 

Bei der Verordnung ist der De-
kubitus (Lokalisation, Grad, Grö-
ße), sowie die bereits vorhande-
ne technische Ausstattung zur  
Druckentlastung zu beschreiben. 
Im Pflegeprotokoll sind der 
Lagerungszeitpunkt, die Lage-
rungsposition sowie die durchge-
führte Wundbehandlung zu do-
kumentieren. 

16,20 € 16,02 € 15,56 € 

3.4 Einlauf, Klysma, Klistier, digitale 
Enddarmausräumung 

  16,20 € 16,02 € 15,56 € 

3.5 i.v. Infusion Ohne Medikamentenzusatz 
Verlaufsbogen erforderlich 
Die i.v. Medikamentengabe, die 
venöse Blutentnahme sowie die 
arterielle, intrathekale sowie 
subcutane Infusion sind keine  
Leistungen der häuslichen Kran-
kenpflege; für ihre Ausführung 
auf Basis einer ärztlichen Delega-
tion bestehen gesonderte Rege-
lungen. 

16,20 € 16,02 € 15,56 € 

3.6 Katheterisierung der Harnblase   16,20 € 16,02 € 15,56 € 



 
3.7 Legen und Wechseln von Magen-

sonden 
  16,20 € 16,02 € 15,56 € 

3.8 Wechsel und Pflege der Tra-
chealkanüle 

  16,20 € 16,02 € 15,56 € 

3.9 Pflege des zentralen Venenkathe-
ters 

Die notwendige Inspektion der 
Punktionsstelle ist Bestandteil der  
allgemeinen Krankenbeobachtung 

16,20 € 16,02 € 15,56 € 

3.10 Anlegen und Wechseln von 
Wundverbänden 

  16,20 € 16,02 € 15,56 € 

3.11 Medizinisches Vollbad zur Be-
handlung bei 
Hautkrankheiten 

Medizinisches Teilbad siehe LG 2 16,20 € 16,02 € 15,56 € 

 
 

Sonstige Leistungen 
 

Nr. Leistung Bemerkung     Vergütung 

   AOK 
Landwirt. 
Krankenkasse 

vdek 
 

BKK, IKK, 
Bundesknapp-
schaft 

   Anleitung Behandlungspflege  Der Patient, sein Angehöriger oder 
eine andere Person wird 
- in der Durchführung einer Maß-
nahme angeleitet bzw. unterstützt  
um die Maßnahme dauerhaft selbst 
durchführen oder dauerhaft Hilfestel-
lung bei der eigenständigen Durch-
führung der Maßnahme geben zu 
können. 

7,50 € 7,60 € 7,53 €  

 Grundpflege  18,54 € 18,78 € 18,61 € 

 Hauswirtschaftliche Versorgung  17.45 € 17,68 € 17,52 € 

 
 
Zuschläge 
 

Nr. Zuschlag Bemerkung  Vergütung 

   AOK 
Landwirt. 
Krankenkasse 

VdAK / AEV 
 

BKK, IKK, 
Bundesknapp-
schaft 

 Sonn. und Feiertag  1,05 € 1,06 € 1,04 € 

 Bei Nacht  
(20:00 u. 06:00 Uhr) 

Muss medizinisch erforderlich 
und verordnet sein 

1,90 € 1,93 € 1,89 € 

 
 
Pflegerische Prophylaxen, Lagern und Hilfen bei der Mobilität sind Bestandteil der verordneten Leis-
tungen in dem Umfang, wie sie zur Wirksamkeit der verordneten Leistungen 
notwendig sind, auch wenn die Häufigkeit, in der sie nach Maßgabe der individuellen Pflegesituation 
erbracht werden müssen, von der Frequenz der verordneten Pflegeleistungen 
abweichen. Die allgemeine Krankenbeobachtung ist Bestandteil jeder einzelnen Leistung der häusli-
chen Krankenpflege und von daher nicht gesondert verordnungsfähig 


